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§ 102a StVG
 StVG - Strafvollzugsgesetz

 Berücksichtigter Stand der Gesetzgebung: 14.03.2025

Zur Sicherung der Ordnung in der Anstalt sind der Anstaltsleiter oder damit besonders beauftragte

Strafvollzugsbedienstete dazu ermächtigt, einen Strafgefangenen stichprobenweise oder bei Verdacht geeigneten

Maßnahmen zur Feststellung des Konsums eines berauschenden Mittels zu unterziehen. Diese Maßnahmen haben

unter Achtung des Ehrgefühls und der Menschenwürde des Strafgefangenen stattzu6nden und dürfen nicht mit einem

körperlichen Eingriff verbunden sein.

In Kraft seit 01.01.2010 bis 31.12.9999
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